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Mitteilung 5975/2020 
 

AWB 
Herr Stoll 

Erneuerung des Mischwasserkanales Siegfriedstraße, von Kehriger 
Straße bis Polcher Straße – Verschiebung der Baumaßnahme 

Folgenden Gremien zur Kenntnis: 

Werksausschuss AWB 

 
In den Werkausschusssitzungen am 03.09.2019 (Beschlussvorlage 5644/2019) und am 
12.03.2020 (Beschlussvorlage 5892/2020) wurde die Maßnahme vorgestellt und 
anschließend die Bereitstellung der erforderlichen Mittel beschlossen. 
 
Zu diesem Zeitpunkt wurde von einem Baubeginn Anfang/Mitte 2020 ausgegangen. 
Leider ist dieser Termin nicht zu halten, da sich im Rahmen der Ausführungsplanung zeigte, 
dass zusätzliche Arbeiten im Bereich der Wasser- und Gasversorgung in der Siegfriedstraße 
sowie den dazugehörigen Hausanschlüssen ausgeführt werden müssen. 
Weiterhin ist beabsichtigt, im Zuge der Maßnahme ebenso die Kreuzungsbereiche Kehriger 
Straße und Polcher Straße zu erneuern. 
Ebenso wurde im Rahmen der Planungsgespräche seitens des Tiefbauamtes festgelegt, 
dass nun auch die Gehwegoberflächen im Rahmen der Gesamtmaßnahme erneuert werden 
sollen. 
Durch diese Mehrarbeiten würde sich die ursprünglich ermittelte Bauzeit zusätzlich 
verlängern und die notwendigen Arbeiten der Versorgungsträger können nicht mehr 
innerhalb der frostfreien Zeit durchgeführt werden. 
 
Durch die geplanten Straßenbaumaßnahmen des LBM Cochem-Koblenz: 
a) Erneuerung des Kreisverkehrs Koblenzer Straße / Am Wasserturm K 26 – teilweise 

unter Vollsperrung  
b)        Erneuerung der Hausener Landstraße L 98 und 
c)        Erneuerung der K 93 aus Richtung Kottenheim,  
die voraussichtlich spätestens im Sommer 2020 anlaufen, ist zu vermuten, dass die Polcher 
Straße stärker frequentiert wird als bisher. Die vorgesehene Vollsperrung der Polcher Straße 
in diesem Zeitraum – im Zuge der beabsichtigten Baumaßnahme in der Siegfriedstraße - 
würde zu über das gebotene Maß hinausgehenden Verkehrsbehinderungen in der 
Innenstadt führen, zumal dann bei zwei der Mayener Hauptverkehrsstraßen mit erheblichen 
Verkehrsbehinderungen zu rechnen wäre. 
 
Im Lichte dieser Gemengelage nebst der anhaltenden Corona-Pandemie kann ein 
ungehinderter, reibungsloser Bauablauf leider nicht mehr erkannt werden.  
 
Aufgrund der oben aufgeführten Termine und Ereignisse wurde festgelegt, den Baubeginn 
für das Frühjahr 2021 erneut zu terminieren. 
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